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1. Auszahlungszeitraum für steuerfreie Corona-Beihilfen/Corona-Prämien 
abermals verlängert 

Der Zeitraum für die Zuwendung steuerfreier Corona-Sonderzahlungen von insgesamt maximal 1 500 € 
wird nun ein weiteres Mal bis zum 31.3.2022 verlängert. Damit reagiert der Gesetzgeber auf den 
Umstand, dass sich die Auszahlung vielfach verzögert. 
 
Der Steuerfreibetrag von max. 1 500 € bleibt hingegen unverändert. Lediglich der Zeitraum für die 
Gewährung des Betrages wird gestreckt – ggf. auch in mehreren Teilraten bis zu insgesamt 1 500 €. 
 
Handlungsempfehlung: 

 
Soweit der Freibetrag noch nicht ausgeschöpft wurde, sollten Überlegungen angestellt werden, ob dieses Instrument 
genutzt werden kann, um den Arbeitnehmern steuer- und sozialversicherungsfrei eine Leistung zusätzlich zum 
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn zukommen zu lassen. 

2. Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns zum 1.7.2021 

Zum 1.7.2021 steigt der gesetzliche Mindestlohn auf 9,60 € je Stunde (aktuell: 9,50 €). Die nächste 

Anpassung erfolgt dann zum 1.1.2022 auf 9,82 € je Stunde. 
 
Handlungsempfehlung: 

 
Bei betroffenen Arbeitnehmern, also solchen, bei denen der vereinbarte Lohn zwischen 9,50 € und 9,60 € je Stunde 
liegt, sind zum 1.7.2021 Anpassungen erforderlich. Vorsicht ist geboten in den Fällen, in denen die Anpassung des 
Mindestlohns dazu führt, dass die 450 €-Grenze überschritten wird. Dann entsteht entweder ein 
sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis oder die Arbeitszeit muss entsprechend vermindert werden, damit 
bei dem angehobenen Stundenlohn die 450 €-Grenze weiter eingehalten wird. 



 
Daneben ist zu beachten, dass es etliche Branchen-Mindestlöhne gibt. Diese werden von 
Gewerkschaften und Arbeitgebern in einem Tarifvertrag ausgehandelt und von der Politik für 
allgemeinverbindlich erklärt. Branchen-Mindestlöhne gelten für alle Betriebe der Branche – auch für die, 
die nicht tarifgebunden sind. 

3. Pfändungsfreigrenzen steigen zum 1.7.2021 

Um verschuldeten Menschen das Existenzminimum zu sichern, hat der Gesetzgeber sogenannte 
Pfändungsfreigrenzen festgelegt. Dieser Teil des Einkommens darf nicht gepfändet werden. Die Höhe 
der Pfändungsfreigrenze richtet sich nach dem bereinigten Nettoeinkommen des Schuldners sowie 
dessen bestehenden Unterhaltspflichten. Die gesetzlichen Pfändungsfreigrenzen für Arbeitseinkommen 
werden alle zwei Jahre jeweils zum 1. Juli an die Entwicklung des steuerlichen Freibetrags für das 
Existenzminimum angepasst. Die nächste Anpassung erfolgt zum 1.7.2021. 
 
Ab dem 1.7.2021 gelten folgende Werte: 
 

  monatlich  wöchentlich  täglich  

Pfändungsgrenzen für Arbeitseinkommen  1 252,64 €  288,28 €  57,66 €  

bei Unterhaltspflicht an den Ehegatten, früheren Ehegatten, 
Verwandten oder Elternteil zusätzlich 
… für die erste Person  

471,44 €  108,50 €  21,70 €  

… für die zweite bis fünfte Person zusätzlich je  262,65 €  60,45 €  12,09 €  

bei der Berechnung des unpfändbaren Betrages bleiben 
unberücksichtigt  

3 840,08 €  883,74 €  176,75 €  

 
Hinweis: 

 
Die geltenden Pfändungsfreibeträge können im Übrigen der dem Gesetz beigefügten Pfändungstabelle entnommen 
werden. Ab dem 1.7.2021 verbleibt in Fällen der Lohnpfändung ein höheres Einkommen. 

4. Zeitgrenze für kurzfristige Beschäftigungen verlängert 

Auch in diesem Jahr gilt von März bis Oktober 2021 eine längere Zeitgrenze für kurzfristige 
Beschäftigungen von vier statt drei Monaten bzw. 102 statt 70 Arbeitstagen. Hiermit soll vor allem der 
Aufenthalt von Saisonarbeitern erleichtert werden; dies ist aber nicht auf die Landwirtschaft beschränkt. 
 
Das Gesetz wurde am 22.4.2021 im Bundestag verabschiedet und gilt rückwirkend für geringfügige 
Beschäftigungen ab dem 1.3.2021. Die Ausweitung der Zeitgrenzen gilt nicht für 
Beschäftigungsverhältnisse, die bereits vor der Veröffentlichung des Gesetzes (voraussichtlich im Laufe 
des Mai) begonnen wurden und nicht kurzfristig sind. 
 
Hinweis: 
 
Wesentliches Merkmal einer kurzfristigen Beschäftigung ist, dass sie nach ihrer Eigenart zeitlich begrenzt ist oder 
von Anfang an befristet sein muss. Die Höhe des Verdiensts ist dabei unerheblich. Die Geringfügigkeitsgrenze von 
450 € gilt bei einer kurzfristigen Beschäftigung nicht. Eine kurzfristige Beschäftigung ist sozialversicherungsfrei. Für 
Arbeitgeber fallen auch keine Pauschalbeiträge an. Eine kurzfristige Beschäftigung darf nicht berufsmäßig ausgeübt 
werden. 

5. Grundsteuer-Reform – Ländermodelle 

Mit dem Ende 2019 verkündeten Gesetz zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts wurde eine 
bundesweit geltende Regelung zur Ermittlung der für die Bemessung der Grundsteuer maßgeblichen 
Grundsteuerwerte geschaffen. Danach ist vorgesehen, die im Inland belegenen Grundstücke in einer 
ersten Hauptfeststellung auf den 1.1.2022 neu nach dem Ertragswert- bzw. Sachwertverfahren zu 
bewerten und auf Basis dieser Werte erfolgt ab dem 1.1.2025 die Festsetzung der zu zahlenden 
Grundsteuer. 
 
Den Bundesländern wurde aber ausdrücklich die Möglichkeit eingeräumt, eigene, also von der grds. 
bundeseinheitlichen Regelung abweichende Bewertungen vorzusehen. Hiervon hat bereits Baden-
Württemberg Gebrauch gemacht, einige andere Bundesländer haben landesspezifische Regelungen 
angekündigt bzw. befinden sich damit bereits im Gesetzgebungsverfahren. 
 



Nicht dem Bundesmodell folgen insbesondere Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen, 
Niedersachsen, Saarland und Sachsen. 
 
Nordrhein-Westfalen hat nun mitgeteilt, dass von der Öffnungsklausel bei der Grundsteuer kein Gebrauch 
gemacht wird. Damit wird künftig das Bundesmodell in Nordrhein-Westfalen gelten. Hierzu teilt das 
Finanzministerium Nordrhein-Westfalen Folgendes mit: 
 

 „Wir werden dieses Modell mit der maximal möglichen Bürgerfreundlichkeit umsetzen und die 
betroffenen Eigentümerinnen und Eigentümer intensiv bei ihrer Steuererklärung unterstützen. Dazu 
werden wir rechtzeitig vor Abgabe der Steuererklärung alle Informationen individuell zur Verfügung 
stellen, die bei uns verfügbar sind. Darüber hinaus werden wir weitere wesentliche Informationen 
bereitstellen und zentrale Fragen beantworten. Zusätzlich wird es eine hilfreiche Zusammenstellung 
der in den Katasterämtern und bei den Gutachterausschüssen verfügbaren Daten auf einer dafür 
besonders weiterentwickelten und auf die Anforderungen der Grundsteuererklärung speziell 
angepassten Online-Plattform geben. 

 

 Von den Eigentümerinnen und Eigentümern wird man nur relativ wenige Angaben benötigen, wie 
zum Beispiel bei Wohngrundstücken, Grundstücksfläche, Bodenrichtwert, Wohnfläche, Baujahr.“ 

 
Hinweis: 

 
In der Praxis werden Erklärungspflichten auf alle Grundstückseigentümer zukommen, die je nach Bundesland 
verschieden viele Informationen abfragen werden. Für das Zusammentragen dieser Informationen, die teilweise 
bereits in verschiedenen öffentlichen Quellen verfügbar sind, werden aktuell EDV-Lösungen zur Unterstützung 
entwickelt. 

6. Abzug des beim Tod des Steuerpflichtigen noch nicht berücksichtigten 
Teils der Erhaltungsaufwendungen 

Erhaltungsaufwendungen sind steuerlich im Grundsatz unmittelbar im Jahr der Zahlung steuermindernd 
zu berücksichtigen. Bei größeren Erhaltungsmaßnahmen kann dies steuerlich aber ungünstig sein, weil 
bspw. in diesem Jahr gar keine ausreichend hohen Einkünfte zum Saldieren der 
Erhaltungsaufwendungen vorhanden sind oder die vollständige Berücksichtigung der 
Erhaltungsaufwendungen Nachteile beim progressiven Einkommensteuertarif mit sich bringt. Um bei 
solchen Fällen steuerliche Nachteile abzumildern, ist gesetzlich ausdrücklich geregelt, dass größere 
Erhaltungsaufwendungen bei Gebäuden des steuerlichen Privatvermögens, die überwiegend 
Wohnzwecken dienen, der Erhaltungsaufwand auf zwei bis fünf Jahre gleichmäßig verteilt werden dürfen. 
Diese Verteilung kann der Stpfl. mit der Steuererklärung beantragen. 
 
Strittig war nun, wie in solchen Verteilungsfällen zu verfahren ist, wenn der Stpfl. innerhalb des 
Verteilungszeitraums verstirbt. Die FinVerw vertritt insoweit eine sehr großzügige Regelung dahingehend, 
dass wenn das Eigentum an einem Gebäude unentgeltlich auf einen anderen übergeht (also z.B. durch 
Schenkung oder im Erbfall), der Rechtsnachfolger den noch nicht genutzten Erhaltungsaufwand in dem 
von seinem Rechtsvorgänger gewählten restlichen Verteilungszeitraum geltend machen kann. 
 
Diese Sichtweise hat der BFH nun aber mit Urteil vom 10.11.2020 (Az. IX R 31/19) abgelehnt. Vielmehr 
sei der noch nicht berücksichtigte Teil der Erhaltungsaufwendungen im Veranlagungsjahr des 
Versterbens als Werbungskosten im Rahmen seiner Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung 
abzusetzen, wenn der Stpfl. im Verteilungszeitraum verstirbt. 
 
Die steuerliche Situation sei im Todesfall vergleichbar mit den weiteren im Gesetz genannten Fällen. 
Hiernach ist der noch nicht berücksichtigte Teil des Erhaltungsaufwands im Jahr der Veräußerung als 
Werbungskosten abzusetzen, wenn das Gebäude während des Verteilungszeitraums veräußert wird. Das 
Gleiche gilt, wenn ein Gebäude in ein Betriebsvermögen eingebracht oder nicht mehr zur 
Einkunftserzielung genutzt wird. Allen diesen Fällen sei gemeinsam, dass eine Erzielung von Einkünften 
aus Vermietung und Verpachtung anschließend in der Person des Stpfl. nicht mehr möglich ist. 
 
Hinweis: 
 
Wie sich diese Rechtsprechung in der Praxis auswirkt, kann nur für den Einzelfall entschieden werden. Der Abzug 
beim verstorbenen Stpfl. wirkt sich steuerlich jedenfalls nur dann und insoweit aus, als dieser ausreichend hohe 
andere positive Einkünfte vorweisen kann. Vielfach dürfte die Verwaltungsregelung in Gestalt des Übergangs des 
noch nicht genutzten Abzugsbetrags auf die Erben günstigere Wirkungen entfalten. 
 
Die weitere Haltung der FinVerw zu solchen Fällen bleibt abzuwarten. 



7. Verbilligte Wohnungsvermietung: ggf. eingeschränkter 
Werbungskostenabzug 

Wird eine Wohnung verbilligt vermietet, was insbesondere bei der Vermietung an nahe Angehörige 
vorkommt, so ist zu beachten, dass gesetzlich ggf. der Werbungskostenabzug (also 
Erhaltungsaufwendungen, Abschreibung, Finanzierungsaufwendungen usw.) eingeschränkt ist. Insoweit 
ist nach der gesetzlichen Änderung zum 1.1.2021 wie folgt zu unterscheiden: 
 

 Miethöhe mindestens 66 % der Marktmiete: Handelt es sich um eine auf Dauer angelegte 
Wohnungsvermietung, ist in diesem Fall sowohl die Einkunftserzielungsabsicht zu unterstellen als 
auch der ungekürzte Werbungskostenabzug zu gewähren. Gerade bei Vermietungen an Angehörige 
eröffnet dies gesicherte Möglichkeiten, auch umfangreiche Werbungskosten geltend zu machen, wie 
bspw. bei einer hohen Fremdfinanzierung oder umfassenden Renovierungen. 

 

 Miethöhe weniger als 50 % der Marktmiete: In diesem Fall ist zwar einerseits die 
Einkunftserzielungsabsicht zu unterstellen, da dies generell bei einer dauerhaften 
Nutzungsüberlassung zu Wohnzwecken unterstellt wird, andererseits aber der 
Werbungskostenabzug anteilig zu kürzen. Das heißt die (tatsächlichen) Mieteinnahmen sind in voller 
Höhe anzusetzen, die Werbungskosten aber nur in Höhe des Teils steuerlich abziehbar, der dem 
Verhältnis zwischen tatsächlich vereinbarter Miete und ortsüblicher Miete entspricht. 

 

 Miethöhe mindestens 50 %, aber weniger als 66 % der Marktmiete: In dieser Konstellation ist 
zwar (anders als bis 2020) der Werbungskostenabzug nicht grundsätzlich zu kürzen, wohl aber die 
Einkunftserzielungsabsicht zu prüfen. Bei positiver Überschussprognose sind sämtliche 
Werbungskosten abziehbar. Bei negativer Prognose ist eine Aufteilung vorzunehmen: Die auf den 
unentgeltlichen Teil der Nutzungsüberlassung entfallenden Werbungskosten sind nicht abziehbar; 
für den entgeltlichen Teil ist hingegen die Einkunftserzielungsabsicht zu unterstellen. Im Ergebnis 
ergibt sich bei negativer Einkünfteerzielungsprognose dann eine anteilige Kürzung des 
Werbungskostenabzugs. 

 
Zur Frage der Ermittlung der ortsüblichen Marktmiete hat aktuell der BFH mit Entscheidung vom 
22.2.2021 (Az. IX R 7/20) folgende Grundsätze aufgestellt: 
 

 Die ortsübliche Marktmiete ist grundsätzlich auf der Basis des Mietspiegels zu bestimmen. 
 

 Kann ein Mietspiegel nicht zu Grunde gelegt werden oder ist er nicht vorhanden, kann die ortsübliche 
Marktmiete z.B. mit Hilfe eines mit Gründen versehenen Gutachtens eines öffentlich bestellten und 
vereidigten Sachverständigen, durch die Auskunft aus einer Mietdatenbank oder unter 
Zugrundelegung der Entgelte für zumindest drei vergleichbare Wohnungen ermittelt werden; jeder 
dieser Ermittlungswege ist grundsätzlich gleichrangig. 

 
Im Urteilsfall wurde der Mietzins der an die Tochter des Stpfl. vermieteten Wohnung ausschließlich mit 
der im gleichen Objekt liegenden identischen Wohnung, die an einen fremden Dritten vermietet wurde, 
verglichen und es ergab sich eine Entgeltlichkeitsquote von 64,01 %, welche nach damaligem Recht zu 
einer nur anteiligen Berücksichtigung des Werbungskostenabzugs führte. Der BFH hob nun die auf 
diesen Grundsätzen beruhende Entscheidung des Finanzgerichts auf und verwies die Sache zur 
anderweitigen Entscheidung an das Finanzgericht zurück. Das FG hat die ortsübliche Miete nicht 
vorrangig mit Hilfe des Mietspiegels ermittelt, sondern mit Hilfe einer Vergleichsmiete für nur eine an 
einen Fremdmieter im selben Haus vermietete Wohnung. Es ging davon aus, vorrangiger Maßstab für 
die Ortsüblichkeit könne eine vergleichbare, im selben Haus liegende, fremdvermietete Wohnung sein. 
Dies hält einer revisionsrechtlichen Prüfung nicht stand. 
 
Handlungsempfehlung: 

 
Hervorzuheben ist, dass der BFH an der früher vertretenen Auffassung, der Mietzins aus der Fremdvermietung einer 
Wohnung im gleichen Haus könne der Marktmietermittlung zu Grunde gelegt werden, ausdrücklich nicht mehr 
festhält. In der Praxis ist dringend anzuraten, dass eine regelmäßige Überprüfung und Dokumentation der 
ortsüblichen Marktmiete und ein Vergleich mit der tatsächlich vereinbarten Miete erfolgen soll. Zur Sicherung eines 
vollständigen Werbungskostenabzugs kann im Einzelfall auch eine Anhebung der vereinbarten Miete sinnvoll sein. 



8. Steuerermäßigung für haushaltsnahe Dienstleistungen oder 
außergewöhnliche Belastung 

Haushaltsnahe Dienstleistungen, für die eine Steuerermäßigung gewährt werden kann, erfüllen unter 
Umständen auch die Voraussetzungen für außergewöhnliche Belastungen. So z.B. Aufwendungen für 
eine krankheitsbedingte Heimunterbringung. In diesen Fällen ist das Rangverhältnis beider Vorschriften 
zu prüfen, denn die Steuerermäßigung für haushaltsnahe Dienstleistungen ist sachlich und betragsmäßig 
begrenzt; andererseits wirken sich außergewöhnliche Belastungen nur insoweit aus, als die im Gesetz 
vorgegebene zumutbare Belastung überschritten ist. Hierzu hat nun der BFH mit Urteil vom 16.12.2020 
(Aktenzeichen VI R 46/18) Folgendes entschieden: 
 

 Die Steuerermäßigung ist auch für die Inanspruchnahme von haushaltsnahen Dienstleistungen zu 
gewähren, die dem Grunde nach zwar als außergewöhnliche Belastungen abziehbar, wegen der 
zumutbaren Belastung aber nicht als solche berücksichtigt worden sind. 

 

 In der Haushaltsersparnis, die bei der Ermittlung der abziehbaren außergewöhnlichen Belastungen 
für eine krankheitsbedingte Unterbringung zu berücksichtigen ist, sind keine Aufwendungen 
enthalten, die eine Steuerermäßigung für die Inanspruchnahme von haushaltsnahen 
Dienstleistungen rechtfertigen. 

 
Der Streitfall stellte sich wie folgt dar: 
 

 Streitig war die Frage, ob im Fall einer krankheitsbedingten Heimunterbringung in Bezug auf die 
Haushaltsersparnis eine Steuerermäßigung für haushaltsnahe Dienstleistungen zu gewähren ist. 
Vor und während des Klageverfahrens legte die 1929 geborene Stpfl. Atteste vor, wonach sie auf 
Grund diverser Krankheiten derart in ihrer Alltagskompetenz eingeschränkt sei, dass ein Verbleib in 
der eigenen Wohnung trotz privater Hilfe zur Pflege und Haushaltsführung nicht mehr möglich war. 
Der Umzug in das Pflegeheim habe letztlich zu einer erheblichen Erleichterung der Situation der 
Stpfl. geführt. 

 

 In ihrer Einkommensteuererklärung für das Streitjahr machte die Stpfl. die Aufwendungen für die 
Seniorenresidenz unter Ansatz einer Haushaltsersparnis als außergewöhnliche Belastung geltend. 
Das Finanzamt erkannte die Aufwendungen nicht an. Die Stpfl. sei nicht krankheits-, sondern 
altersbedingt in der Seniorenresidenz untergebracht. Das Finanzamt ermäßigte jedoch die 
Einkommensteuer der Stpfl. um die von der Seniorenresidenz bescheinigten haushaltsnahen 
Dienstleistungen. 

 
Der BFH stellt nun folgende Grundsätze heraus: 
 

 Die Steuerermäßigung für haushaltsnahe Dienstleistungen kann nur in Anspruch genommen 
werden, soweit die Aufwendungen nicht als außergewöhnliche Belastungen berücksichtigt worden 
sind. Hierdurch soll eine Doppelbegünstigung vermieden werden. 

 

 Aufwendungen, die durch den Ansatz der zumutbaren Belastung nicht als außergewöhnliche 
Belastungen vom Gesamtbetrag der Einkünfte abgezogen werden, können mittels der 
Steuerermäßigung für haushaltsnahe Dienstleistungen berücksichtigt werden. Die FinVerw geht 
hierbei zu Gunsten der Stpfl. typisierend davon aus, dass die zumutbare Belastung vorrangig auf die 
nach § 35a EStG begünstigten Aufwendungen entfällt. 

 

 Die Steuerermäßigung für haushaltsnahe Dienstleistungen kann nicht für den Teil der anerkannten 
Unterbringungskosten geltend gemacht werden, der als Haushaltsersparnis nicht als 
außergewöhnliche Belastungen geltend gemacht werden kann. Zwar handelt es sich insoweit nicht 
um außergewöhnliche Belastungen, so dass eine Berücksichtigung nicht am Verbot der 
Doppelberücksichtigung scheitert. Eine Steuerermäßigung setzt allerdings voraus, dass in dem 
Betrag (hier in der Haushaltsersparnis) überhaupt Aufwendungen für haushaltsnahe 
Dienstleistungen enthalten sind. Dies kann in Bezug auf die Haushaltsersparnis nicht typisierend 
unterstellt werden. Die Haushaltsersparnis entspricht der Höhe nach vielmehr den ersparten 
Verpflegungs- und Unterbringungskosten. 

 
Hinweis: 
 
Für den Einzelfall sind die ansetzbaren Kosten und die Gründe für den Ansatz also sorgfältig nachzuweisen und die 
verschiedenen steuerlichen Ansatzgründe zu unterscheiden. 

 



 
Mit freundlichen Grüßen 


